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Kritik am Lissabonner Vertrag – Quellen des Vertragstextes
In Deutschland wurde der Lissabonner Vertrag im Wesentlichen von der Linken (und der Partei Die 
Linke) kritisiert. Die beiden Kritikpunkte waren:
1. Der Lissabonner Vertrag führt zu einer Militarisierung der Europäischen Union.
2. Der Lissabonner Vertrag schafft eine neoliberale Wirtschaftsordnung, die sich von einer sozialen 
Marktwirtschaft negativ unterscheidet.

Die Kritik der Linken lässt sich im Internet im Einzelnen recherchieren und detaillieren.

Soweit sich die Kritik auf die „Militarisierung“ bezieht, geht es im Wesentlichen um den neuen Artikel 
42 des EU-Vertrags, der in der Lissabonner Fassung so lauten würde: 

„BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEMEINSAME SICHERHEITS- UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK
Artikel 42
(ex-Artikel 17 EUV)
(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der Gemeinsa-
men Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union eine auf zivile und militärische Mittel ge-
stützte Operationsfähigkeit. Auf diese kann die Union bei Missionen außerhalb der Union zur Frie-
denssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit 
Hilfe der Fähigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden.
(2) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Festlegung einer 
gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer gemeinsamen Verteidigung, so-
bald der Europäische Rat dies einstimmig beschlossen hat. Er empfiehlt in diesem Fall den Mitglied-
staaten, einen Beschluss in diesem Sinne im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften 
zu erlassen.
Die Politik der Union nach diesem Abschnitt berührt nicht den besonderen Charakter der Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen einiger 
Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) 
verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen festge-
legten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik zivile und militärische Fähigkeiten als Beitrag zur Verwirklichung der vom Rat 
festgelegten Ziele zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten, die zusammen multinationale Streitkräfte auf-
stellen, können diese auch für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Verfügung 
stellen.
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Die 
Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und 
Rüstung (im Folgenden „Europäische Verteidigungsagentur“) ermittelt den operativen Bedarf und 
fördert Maßnahmen zur Bedarfsdeckung, trägt zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stärkung der 
industriellen und technologischen Basis des Verteidigungssektors bei und führt diese Maßnahmen 
gegebenenfalls durch, beteiligt sich an der Festlegung einer europäischen Politik im Bereich der Fä-
higkeiten und der Rüstung und unterstützt den Rat bei der Beurteilung der Verbesserung der militä-
rischen Fähigkeiten.
(4) Beschlüsse zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einschließlich der
Beschlüsse über die Einleitung einer Mission nach diesem Artikel, werden vom Rat einstimmig auf 
Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik oder auf Initiative eines 
Mitgliedstaats erlassen. Der Hohe Vertreter kann gegebenenfalls gemeinsam mit der Kommission 
den Rückgriff auf einzelstaatliche Mittel sowie auf Instrumente der Union vorschlagen.
(5) Der Rat kann zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen eine Gruppe von 
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Mitgliedstaaten mit der Durchführung einer Mission im Rahmen der Union beauftragen. Die Durch-
führung einer solchen Mission fällt unter Artikel 44.
(6) Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen Fähigkeiten er-
füllen und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen untereinander weiter gehen-
de Verpflichtungen eingegangen sind, begründen eine Ständige Strukturierte Zusammenarbeit im 
Rahmen der Union. Diese Zusammenarbeit erfolgt nach Maßgabe von Artikel 46. Sie berührt nicht 
die Bestimmungen des Artikels 43.
(7) Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die ande-
ren Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung, im Einklang mit Artikel 
51 der Charta der Vereinten Nationen. Dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt.
Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im Einklang mit den im 
Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation eingegangenen Verpflichtungen, die für die ihr an-
gehörenden Staaten weiterhin das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung und das Instrument für 
deren Verwirklichung ist.“

Die Kritik an der wirtschaftlichen Ausrichtung stützt sich auf die Art. 119 und 120 des (durch den 
Lissabonner Vertrag geschaffenen) Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union:

„Artikel 119
(ex-Artikel 4 EGV)
(1) Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union im Sinne des Artikels 3 des Vertrags über
die Europäische Union umfasst nach Maßgabe der Verträge die Einführung einer Wirtschaftspolitik, 
die auf einer engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und 
der Festlegung gemeinsamer Ziele beruht und dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit 
freiem Wettbewerb verpflichtet ist.
(2) Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit nach Maßgabe der Verträge und der darin vorgesehenen 
Verfahren eine einheitliche Währung, den Euro, sowie die Festlegung und Durchführung einer ein-
heitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik, die beide vorrangig das Ziel der Preisstabilität verfolgen 
und unbeschadet dieses Zieles die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union unter Beachtung des 
Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unterstützen sollen.
(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union setzt die Einhaltung der folgenden richtung-
weisenden Grundsätze voraus: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und monetäre Rahmen-
bedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz.

Artikel 120
(ex-Artikel 98 EGV)
Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschaftspolitik so aus, dass sie im Rahmen der in Artikel 121 Ab-
satz 2 genannten Grundzüge zur Verwirklichung der Ziele der Union im Sinne des Artikels 3 des 
Vertrags über die Europäische Union * beitragen. Die Mitgliedstaaten und die Union handeln im 
Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effi-
zienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, und halten sich dabei an die in Artikel 119 genannten 
Grundsätze.“

Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union, auf den in den vorstehenden Artikeln Bezug 
genommen wird, würde lauten:

„Artikel 3
(ex-Artikel 2 EUV)
(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.
(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit
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und des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem – in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug 
auf die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Be-
kämpfung der Kriminalität – der freie Personenverkehr gewährleistet ist.

(3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf 
der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem 
Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt 
abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert 
den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.
Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und so-
zialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generatio-
nen und den Schutz der Rechte des Kindes.
Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität
zwischen den Mitgliedstaaten.
Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und die 
Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.

(4) Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Währungsunion, deren Währung der Euro ist.

(5) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte und Interessen 
und trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicher-
heit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den Völkern, 
zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte, 
insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung des Völ-
kerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen.

(6) Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr in 
den Verträgen übertragen sind.“

Die konsolidierte Fassung der Verträge nach ihrer Änderung durch den Lissabonner Vertrag ist 
im Internet abrufbar unter: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655.de08.
pdf. Gedruckt ist der Vertrag auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung (Schriftenreihe 
Band 270) erhältlich. Er ist um weitere Dokumente ergänzt. Bestellungen sind über das Internet 
möglich: www.bpb.de.

Vgl. auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Lissabonner Vertrag (siehe Informations-
blatt II/5).
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